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ORGAINVENT-System  
zur Herkunftskennzeichnung 
von Fleisch 
 
 

 

Systemhandbuch 

Stand: Januar 2020 

Dies ist eine Informations-Version des Kapitels 9 

„Neutrale Kontrolle“ unseres Systemhandbuchs. Es 

sind lediglich Auszüge enthalten, die einen Eindruck 

vermitteln, wie das Systemhandbuch aufgebaut und 

strukturiert ist. 

Ein vollständiges Systemhandbuch sowie weitere  

Systemunterlagen stehen Ihnen ausschließlich bei Teil-

nahme am ORGAINVENT-System zur Verfügung. 

Bitte fordern Sie Ihre Systemdokumente per E-Mail un-

ter Angabe Ihres Firmennamens sowie Ihrer  

ORGAIVENT-Teilnehmer-Nr. bei uns an. 
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Sichere Herkunftskennzeichnung auf allen Prozessstufen 

9. Kontrollen 
Im ORGAINVENT-System zur Herkunftskennzeichnung von Fleisch sind interne und externe Kontrollen 

vorgesehen. 

Interne Kontrollen 

Innerhalb der Unternehmen findet die „Eigenkontrolle“ statt, die sich im Wesentlichen in der kompeten-

ten Umsetzung des Systems ausdrückt. Anhand von konkreten und verständlichen Arbeitsanweisungen 

wissen alle Mitarbeiter, auf welche Punkte sie in ihrem Arbeitsbereich zu achten haben. Sofern „Kon-

trollpunkte“ oder „kritische Kontrollpunkte“ in den Vorgaben vorhanden sind, sind diese gemäß Prüf-

plan abzuarbeiten.  

… 

Externe Kontrollen 

Die Überprüfung durch die neutralen Zertifizierungsstellen ist „der Blick von außen“ auf die Vorgänge im 

Unternehmen. Betriebsfremde Personen mit entsprechender Qualifikation prüfen, ob die Umsetzung im 

Unternehmen funktionsfähig ist und ob die Eigenkontrollen sowie die Dokumentation schlüssig und um-

fassend sind.  

… 

Zertifizierungsstellen 

Im ORGAINVENT-System ist bereits eine Vielzahl von unabhängigen Zertifizierungsstellen vertraglich ein-

gebunden. Dieser Pool kann auf Wunsch der Teilnehmer erweitert werden. Der ORGAINVENT-Teilneh-

mer beauftragt eine dieser Zertifizierungsstellen nach eigener Wahl. Die Zertifizierungsstelle gibt gegen-

über ORGAINVENT eine rechtsverbindliche Erklärung bezüglich der Kontrolltätigkeit im betreffenden Un-

ternehmen ab. 

… 

Erstkontrolle 

Innerhalb der ersten 8 Wochen nach Anmeldung und Aufnahme in das ORGAINVENT-System führt die 

beauftragte Zertifizierungsstelle eine Systemkontrolle beim neuen Teilnehmer durch. Auf der Grundlage 

dieser Kontrolle kann der Teilnehmer von der Zertifizierungsstelle ein Zertifikat erhalten.  

… 

Unternehmen mit QS-System 

Bei allen ORGAINVENT-Teilnehmern, die auch am System der QS GmbH teilnehmen, können die QS- und 

die ORGAINVENT-Kontrolle in Synergie durchgeführt werden.  
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… 

Unternehmen ohne QS-Teilnahme 

Für alle ORGAINVENT-Mitglieder, die nicht gleichzeitig Teilnehmer im QS-System sind, wird die Kontrolle 

nur anders organisiert, aber analog durchgeführt.  

… 

Prüfhäufigkeit 

Die Gleichbehandlung aller Systemmitglieder durch Anwendung eines standardisierten Kontrollkonzep-

tes steht im ORGAINVENT-System im Vordergrund. Hinsichtlich der Prüfhäufigkeit orientiert sich OR-

GAINVENT am QS-System. Jede angemeldete Betriebsstätte muss kontrolliert werden. Dabei gibt es je 

nach Kontrollergebnis eine Abstufung in der Prüfhäufigkeit der Systemkontrollen.  

… 

Unangekündigte Kontrollen 

Im ORGAINVENT-System werden auf allen Stufen unangekündigte Kontrollen durchgeführt.  

… 

Spotaudits auf der vorgelagerten Stufe 

Alle freiwilligen Angaben zu Rind-, Schweine-, Geflügel-, Schaf- und Ziegenfleisch (z.B. Kategorie, Rasse, 

Reife, Regionalangaben u.v.m.) sowie alle freiwilligen Angaben zu anderen Fleischarten (auch Herkunfts-

angaben) unterliegen keiner stufenübergreifenden Kontrolle (wie die Herkunftsangaben zu Rind-, 

Schweine-, Geflügel-, Schaf- und Ziegenfleisch) über sämtliche Vertriebs- und Produktionsstufen.  

… 

Landwirtschaftliche Betriebe 

Landwirtschaftliche Betriebe sind i.d.R. keine ORGAINVENT-Teilnehmer, soweit sie nur mit der Erzeu-

gung von Schlachttieren betraut sind und nicht als Verarbeiter / Vermarkter von Fleisch auftreten. Die 

Nachweisführung der Lebendtierherkunft (wie von der EU gefordert) wird am Schlachthof erhoben. Eine 

freiwillige Kontrolle von Herkunftsangaben vor Ort ist auf den landwirtschaftlichen im Rahmen der frei-

willigen Spotaudits möglich.  

… 

Kontrollergebnisse 

Direkt im Anschluss an die Kontrolle wird vom Auditor das vorläufige Kontrollergebnis ermittelt und dem 

Unternehmen mitgeteilt: 

… 
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Behördliche Kontrolle 

Die obligatorische Rindfleischetikettierung unterliegt der behördlichen Kontrolle der BLE als Marktord-

nungsbehörde.  

Die Herkunftskennzeichnung von Schweine-, Geflügel-, Schaf- und Ziegenfleisch sowie die Prüfung der 

freiwilligen Angaben zum Rindfleisch unterliegen den zuständigen Stellen für die Lebensmittelüberwa-

chung in den Bundesländern. 

… 

Direkte Kontrollen durch ORGAINVENT 

Direkte Kontrollen entsprechen inhaltlich den vorgestellten Kontrollen und können von ORGAINVENT in 

Ausnahmefällen oder bei Gefahr im Verzug angeordnet werden 

… 

 

Checkliste: 

Unsere Checkliste ist in verschiedene Abschnitte (Grundlagen, Wareneingang, Eigene Be- und Verarbei-

tung, Warenausgang) unterteilt und enthält ein Extrablatt für die direkte Rückverfolgbarkeit von Stich-

proben aus dem Warenausgang bis in den Wareneingang des kontrollierten Unternehmens. 
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